
Eidgenössisches Verkehrs- und 

Energiewirtschaftsdepartement 

Schlussbericht 

der Eidgenössischen 

Flugunfall-Untersuchungskommission 

über den Unfall 

des Flugzeugs DC-3 G-AMJH 

3. März 1965 

auf dem Flughafen Zürich-Kloten 

Zirkularbeschluss 

  

1965/8 

276 

Nr. 



DIE EIDGENÖSSISCHE FLUGUNFALL-UNTERSUCHUNGSKOMMISSION 

in Sachen 

Unfall des Flugzeugs DC-3 G-AMJH 

3. März 1965 

auf dem Flughafen Zürich-Kloten 

nach Kenntnisnahme vom Ergebnis des Zwischenverfahrens gemäss 

Art.19.2 

und im Einvernehmen mit dem Büro für Flugunfalluntersuchungen 

im summarischen Verfahren gemäss Art.27 ff. der Verordnung 

über die Flugunfalluntersuchungen vom 1. April 1960, 

b e s c h l i e s s t :  

Der Untersuchungsbericht vom 31. August, der Kommission 

übermittelt am 14. September 1965, wird genehmigt, mit drei 

Abänderungen. […UK…] 

Aus dem Bericht ergibt sich folgendes: Das Flugzeug landete 

nach einem Frachtflug London - Zürich um 1511 GMT bei etwas 

Seitenwind auf der Piste 16. Eine Tendenz zum Ausrollen nach 

rechts wurde überkorrigiert, und das Flugzeug rollte über den 

linken Pistenrand hinaus, wobei das Rumpfheck leicht 

beschädigt wurde. 

Zirkulation 12./19. Oktober 1965. 


